
Aktenzeichen: 
4 C 156/16 

In dem Rechtsstreit 

Vollstreckbare Ausfertigqog. 

147\ 
W 

Amtsgericht Pforzheim 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

lorraine Media GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer ••••• Hauptstr. 117, 
10827 Benin, 
- Klägerin-

ProzessbeYQllmächligt8r 

gegen 

- Beklagter -

wegen Anzeigen in Zeitungen u.a. 

hat das Amtsgericht Pforzheim durch den Richter am Amtsgericht 

ohne mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO für Recht erkannt: 

am 28.06.2016 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 498,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent

punk1en über dem Basiszinssatz seit 19.04.2016 zu bezahlen. 

2. Im übrigen wird die Klage abgewiesen. 
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3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

5. Die Berufung wird nicht zugelassen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen das Urteil kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Be· 
rufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Karlsruhe 

Hans-Thoma-Straße 7 
76133 Karlsruhe 

~: ' 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.' 

Gegen die~Entsc"eiiluiig, mit der der lriie!twert festgesetZt worden Ist, kann Beschwerde eingelegt wer· 
den, wenn der Wert des Beschwerdegegenstarids 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zu· 
gelassen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Pforzheim 
Lindenstraße 6 
75175 Pforzheim 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden. kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach ZUstellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
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Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Richter am Amtsgericht 

Anstelle der VerkQndung zugestellt an 
die Klagepartei am 

die beklagte Partei am 

Ausgefertigt 
und d. Klagepartei zum Zwecke der Zwangs
vollstreckung erteilt. 
Die Entscheidung ist d. Beklagtenpartei am 
Q1.0:). {).Q.J6 zugestellt worden. 

Pforzheim 1 5,Sep, 2016 

Geschäftsstelle 
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• Aktenzeichen, 
4 C 156/16 

Vollstreckbare Ausfertigung 

I -
A.mtsgericht Pforzheim 

K~~tei1festsetzungsbeschluss 

In dem RechtsStreit);; 

Lorraine Media GmbH;Nertreten durch d. Ge,~chäft5.fiih,rer 
10827 8erlin':G~~: ~ 
- KIägerin-

gegen 

- Beklagter -

wegen AnzeigehipZeitl/iigeh'U.a. 

hat das Amtsge,rich~.F19,~fj~'rh~a:m 09.08.2016 beschlossen: 

Hauptstr. 117, 

Die von derBe.~lag~e~p~rtei,'an die Klagepartei gern. § 104 ZPO nach dem vorläufig voll-
• ::: 'I~,~i ,lj,j,-:~"/:; .;, ~ " : 

streckbaren Urteil'd~s ~fsQ~i'j(;hts Pforzheim vom 28.06.2016 zu erstattenden Kosten werden 

auf 

237,50€ 

; (ilJ .Wörten: zweihundertsiebenunddreißig 50/100 Euro) <,., .. , ~- d. ' ._ . 

nebst Zinsen in HOI1e vOl1'5 %-Punkten über dem Basiszinssatz gern. § 247 BGB hieraus seil 

14.07.2016 festgesetzt;,i;;; 
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Gründe: 

Die Berechnung des beantragten Betrages ist gebührenrechtlich'1ic,lj~iz4 i~~aristanden. 

Die Kosten sind notwendigerweise entstanden und daher von de'r':G!ii\Joselte'ilJerstatten. 

Die zu berücksichtigenden Gerichtskosten betragen 

Zahlung der Klagepartei 

hiervon verrechnet auf Kostenschuld der Beklagtenpartei 

. " - ~ .. 
Der auf die Kostenschuld der Beklagtenpartei verrechnete Betra!J'ist·zti'etstattlm, 

Zusammengefasst sind folgende Beträge festsetzbar: 

Kosten 

Gerichtskosten 1. Instanz 

Gerichtskosten 

Anwaltskosten 

Summe 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
~ - , 

105,00 € 

105,00 € 

105,00 € 

Betrag 

105,00 € 

105,00 € 

132,50€ 

237,50 € 

Gegen diese Entscheidung kann entweder das Rechtsmittel der soforliaen'BeschliVerdfHim Folgenden: Be
schwerde) oder der Rechtsbehelf der Erinnerung eingelegt werden. 

Beschwerde: 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des BeschwerdegegenstanCle.sj2QO;Eurli,übersleigl. 

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrisl von zwei Wochen bei dem 

oder bei dem 

Amtsgericht Pforzheim 
Lindenstraße a 
75175 Pforzheim 

Landgericht Karlsruhe 
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f!!nzulegen, 

Erinnerung: 

. ;Han~-triilii\:;i:Stfaße 7 
: 761 &iK~Ii$fuhe . 

- ::Seite ;j -

Wenn der Wert. des;.Beschw~rdegegenstandes 200 Euro nicht übersteigt. kann der Rechtsbehelf der Erinne
rung eingelegt werden.! ":"::;";'" . 

,'<:: l' l" . 

Die Erinnerung !~~ b'I,~neri'J;nk~'Fiist von zwei Wochen bei dem 
'", , 

einzulegen. 

, AmtSgerichtl;'forzheim ., - ", 

.. l;jnd~n~til;iße,8. : 
75175'Pför.theim 

Die Frist beginntmit'de~:Zljs.teliun!l der Entscheidung. spätestens mit dem Ablauf vön fünf Monaten nach der 
Verkündung derEntSctleiciuii~:,;' " 

Die Beschwerde bezjehl,jngs~i~e die Erinnerung ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll 
der Geschäftssielle eilie's der genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts 
zu Protokoll erklärt we(ilef)!,','d~ f;rist ist jedoch nur gewahrt. wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der 
oben genannten Gerichte',elngeht: Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben . 

. :'::'~.:,~:'~.).!; '. 
Die Beschwerdeschrift, ~~hungsweise die Erinnerungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen 
Entscheidung sOwiE{ille :eiklärtmg enthalten, dass Beschwerde beziehungsweise Erinnerung gegen diese 
Entscheidung eingelegt werde. ,- . .... . ... - . 

Rechtspnegerin 

Ausgefertigt , . 
und d. Klagepart~lizull!ZWecke der Zwangs
volistreckungertellL' : ;;j;'.: . ' 
Die EntscheidlmQ' isfq. Beklagtenpartei am 
,#'e;e ti.e'/r ::~ugeStelit worden. 

Pforzhelm 15.AuQ.io16 




